
Ordnung zur Änderung der 

Wahlordnung für die Wahlen zum Studierendenparlament, zu den Fach-

schaftsvertretungen und zur Ausländischen Studierendenvertretung der 

Studierendenschaft der Universität Münster vom 30.06.2014 

vom 19.04.2018 

 

 

Das Studierendenparlament der Westfälischen Wilhelms-Universität hat gemäß § 54 Ab-

satz 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschul-

gesetz – HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. 

S. 806), folgende Wahlordnung beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

Die „Wahlordnung für die Wahlen zum Studierendenparlament, zu den Fachschaftsver-

tretungen und zur Ausländischen Studierendenvertretung der Studierendenschaft der 

Universität Münster“ vom 30.06.2014 (AB Uni 2014/34), zuletzt geändert durch die Än-

derungsordnung vom 26.03.2018 (AB Uni 2018/8), wird wie folgt geändert: 

 

 

1. In § 2 Abs. 5 wird die Formulierung „ab dem Jahr 2017“ ersatzlos gestrichen. 

2. § 2 Abs. 6 wird ersatzlos gestrichen. 

3. § 6 Abs. 2 Satz 1 wird ersatzlos gestrichen. 

4. In § 10 Abs. 2 Satz 5 wird die Formulierung „Mit der Wahlbewerbung“ durch die 

Formulierung „Bis zum 21. Tag vor dem ersten Wahltag“ ersetzt. 

5. In § 16 Abs. 3 Satz 1 wird die Formulierung „Am Tag“ durch die Formulierung 

„Spätestens am Tag“ ersetzt. 

6. In § 16 Abs. 3 wird Satz 3 gestrichen und durch die folgenden neuen Sätze 3 

und 4 ersetzt: 

„Bei der Auszählung der Stimmen sind folgende Zahlen zu erfassen. Bei der 

Wahl zum Studierendenparlament geschieht das nach Wahlräumen getrennt:“ 

7. In § 16 Abs. 3 wird der letzte Satz (hinter der Aufzählung) ersatzlos gestrichen. 
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Artikel 2 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-

chungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Studierendenparlaments vom 19.03.2018 und der 

Genehmigung des Rektorats vom 12.04.2018. Die vorstehende Ordnung wird hiermit verkündet. 

  

Münster, den 19.04.2018       Der Rektor  

 

 

 

 

         Prof. Dr. Johannes Wessels 
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